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Vereinbarung  
zwischen dem Landkreis Osnabrück und dem Kreissportbund Osnabrück-Land 

zur Vergabe der Sportförderung 2024 
 
 
Die vorläufige Vereinbarung tritt nach der offiziellen Haushaltsgenehmigung endgültig in Kraft.  

 

Zur Entlastung des Ehrenamts und Förderung des Engagements Jugendlicher im Sport 
stellt der Landkreis Osnabrück Fördermittel in Höhe von insgesamt 250.000,00 € zur Verfü-
gung. 

Um die Mittel können sich alle, als gemeinnützig anerkannte Mitgliedsvereine (Vereine) des Kreis-
sportbundes Osnabrück-Land e.V. (KSB) bewerben. Die Auszahlung erfolgt auf Antrag durch den 
KSB. 

Ein Rechtsanspruch auf finanzielle Förderung besteht nicht. Zuwendungen können nur im Rah-
men der verfügbaren Haushaltsmittel gewährt werden.  

Die Mittel werden dem KSB zweckgebunden für die folgenden Maßnahmen zur Verfügung ge-
stellt. Einsparungen bei einer Maßnahme können für Mehrausgaben bei einer anderen Maß-
nahme verwendet werden. 

 

I. Förderung von Freiwilligendiensten im Sport und Projekten junger Sportle-
rinnen und Sportler zur Nachhaltigkeit im Vereinssport 

Mit insgesamt 100.000,00 € soll die Schaffung und der Erhalt von Einsatzstellen des Frei-
willigendienstes im Sport (FSJ, BFD) gefördert werden. Ferner werden Projekte junger 
Sportlerinnen und Sportler zur Nachhaltigkeit im Vereinssport gefördert. 

 

I.1. Förderung von Freiwilligendienststellen im Sport 

a. Vereine, die  
i. eine vorhandene Einsatzstelle für FSJ/BFD im Sport erneut besetzen,  

ii. erstmalig eine Einsatzstelle für FSJ/BFD im Sport schaffen, 
iii. neben einer bereits vorhandenen Stelle eine zusätzliche Einsatzstelle für 

FSJ/ BFD im Sport schaffen, 
erhalten einen Zuschuss in Höhe von 50 % der beim Verein verbleibenden Kosten. 

b. Vereine, die eine Einsatzstelle durch eine Kooperation mehrerer Vereine oder eine 
Kooperation von Sportverein und Schule, erstmalig schaffen, erhalten einen be-
sonderen Zuschuss in Höhe von 75 % der beim Verein verbleibenden Kosten. 

c. Vereine, die eine Einsatzstelle durch eine Kooperation mit einer Behindertenein-
richtung schaffen, erhalten einen besonderen Zuschuss in Höhe von 75 % der beim 
Verein verbleibenden Kosten. 

d. Vereine, die einer Person mit Behinderung einen Freiwilligendienst ermöglichen, 
erhalten eine Förderung in Höhe von 100 % der beim Verein verbleibenden Kos-
ten. 

Die Förderung berechnet sich anhand der tatsächlichen, nachgewiesenen Kosten. Förde-
rungen von Seiten der Stadt, Gemeinde, Samtgemeinde werden nicht berücksichtigt. För-
derungen aus dem Budget weitere Dritter (z.B. Kooperationspartner Schule/KiTa, Einrich-
tung der Behindertenhilfe) reduzieren die beim Verein verbleibenden Kosten. Die Gesamt-
förderung darf jedoch 100% der tatsächlichen Kosten des Vereines nicht überschreiten. 
 

Die Anträge auf einen Zuschuss für die Einsatzstellen des Freiwilligendienstes im 
Sport müssen bis zum 15.07.2024 beim KSB vorliegen.  

Anträge, die sich auf die Schaffung einer neuen oder zusätzlichen Stelle beziehen, insbe-
sondere wenn mehrere Vereine sich in Kooperation entschließen, gemeinsam eine Stelle 
zu schaffen, werden vorrangig berücksichtigt. 

Ansonsten erfolgt die Bearbeitung nach dem Datum des Antragseingangs.  
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I.2. Förderung von Projekten junger Sportlerinnen und Sportler zur Nachhaltigkeit im 
Vereinssport 

 
a. Ziel dieser Förderung ist die Motivation von jungem Ehrenamt, nachhaltiges Handeln 

im Vereinssport zu implementieren. 
b. Beispiele hierfür sind: 

a. Konzepte für Abfallvermeidung bei Veranstaltungen 
b. Projekte wie „Mit dem Fahrrad zum Sport“ 
c. Blühwiesen auf geeigneten Grünflächen des Sportgeländes 
d. etc. 

c. Die erweiterte Antragstellung erfolgt durch eine kurze Projektbeschreibung und eine 
grobe Ausgabendarstellung. 
 
Nachgewiesene projektbezogene Ausgaben werden mit bis zu 50 %, maximal 
1.000,00 € gefördert. 

 

Die Anträge auf einen Zuschuss für Projekte junger Sportlerinnen und Sportler zur 
Nachhaltigkeit im Vereinssport müssen bis zum 15.07.2024 beim KSB vorliegen. 

Ansonsten erfolgt die Bearbeitung nach dem Datum des Antragseingangs. 

_____________________________  

 

II. Förderung von Qualifizierungsmaßnahmen 
 
Mit 60.000,00 € sollen Qualifizierungsmaßnahmen für den Kinder- und Jugendbe-
reich wie folgt gefördert werden. 

 

a. Ausbildung von Übungsleiterinnen und Übungsleitern (ÜL-sportartenübergrei-
fend) mit bis zu 50 % der Kosten für die Teilnahme am Lehrgang (Lehrgangskosten 
zzgl. Fahrtkosten). 

b. Fortbildung von ÜL mit bis zu 50 % der Kosten für die Teilnahme am Lehrgang 
(Lehrgangskosten zzgl. Fahrtkosten. 

c. Ausbildung von Trainerinnen und Trainern (TR) mit bis zu 50 % der Kosten für die 
Teilnahme am Lehrgang (Lehrgangskosten zzgl. Fahrtkosten). 

d. Fortbildung von Trainerinnen und Trainern (TR) mit bis zu 50 % der Kosten für die 
Teilnahme am Lehrgang (Lehrgangskosten zzgl. Fahrtkosten). 

e. Ausbildung von Jugendleiterinnen und Jugendleitern (JL) mit 100 % der Kosten 
für die Teilnahme am Lehrgang. 

f. Fortbildung von (JL) mit 100 % der Kosten für die Teilnahme am Lehrgang. 
g. Ausbildung von (Schul-)Sportassistentinnen und Sportassistenten mit  

100 % der Kosten für die Teilnahme am Lehrgang. 
h. Ausbildung von Schieds-/Kampfrichterinnen und Schieds-/Kampfrichtern mit 

100 % der Kosten für die Teilnahme am Lehrgang. 
i. Ausbildung von Ersthelferinnen und Ersthelfern (Erste-Hilfe-Kurs) mit bis zu  

50 % der Kosten für die Teilnahme am Lehrgang  pro Teilnehmerin/Teilnehmer. 
j. Aus- und Fortbildungen von ÜL, Assistenten und Assistentinnen im Rahmen 

von inklusiven Angeboten im Sportverein mit 100 % der Kosten für die Teil-
nahme am Lehrgang. 

 

Die Anträge auf einen Zuschuss für Qualifizierungsmaßnahmen müssen bis zum 
15.07.2024 beim KSB vorliegen. Die Bearbeitung erfolgt nach dem Datum des Antrags-
eingangs. 
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III. Förderung der Digitalisierung  
 
Mit 10.000,00 € sollen Anschaffungskosten für 
a. … online-Verwaltungsprogramme gefördert werden, die eine Entlastung der ehren-

amtlichen Vorstandsarbeit ermöglichen.  
b. … die Erneuerung und Pflege von Websites gefördert werden. 
c. … Software und Tools, die einen Beitrag zur Vereinskommunikation leisten, wie z.B. 

cloudbasierte Dokumentensysteme, eigene Vereins-App, gefördert werden. 
d. … digitale Tools und Software, die der Barrierefreiheit (z.B. von Internetseiten, 

Vereinsverwaltungsprogrammen, Hardware u.a.) dienlich sind, gefördert werden. 
 

Gefördert werden bis zu 50% der nachgewiesenen Kosten, max. 500,00 €.  
 

Hinweis: Es handelt sich um eine finanzielle Starthilfe auf dem Weg zur Digitalisierung. 
Nicht förderfähig sind Lizenzgebühren für bestehende Abonnements. 

 
Die Anträge auf einen Zuschuss für „Förderung der Digitalisierung“ müssen bis zum 
15.07.2024 beim KSB vorliegen. Die Bearbeitung erfolgt nach dem Datum des Antrags-
eingangs. 

____________________ 

 

IV. Förderung von Kooperationsmodellen  

Mit 10.000 € sollen Kooperationen zwischen zwei und mehr Vereinen gefördert werden, 
die zur Sport- und Vereinsentwicklung beitragen. Gefördert werden: 

a. … zwei oder mehr Sportvereine, die eine gemeinsame NEUE Geschäftsstelle 
schaffen, um einen Beitrag zur Entlastung des Ehrenamts und einen besseren Ver-
einsservice zu schaffen.  
Gefördert wird ein pauschaler monatlicher Zuschuss von 100 € pro beteiligten Ver-
ein. Die Maximalförderung pro kooperative Geschäftsstelle beträgt pro Jahr 
5.000 €. 
 

b. … Freie Projekte zur Angebotsentwicklung, die in Kooperation zwischen zwei oder 
mehreren Vereinen durchgeführt werden. 
Gefördert werden bis zu 75 % der nachgewiesenen Kosten, max. 2.000,00 €. 

 

c. … Freie Projekte, die in Kooperation zwischen zwei oder mehreren Vereinen durch-
geführt werden, die der Entwicklung von Inklusiven Angeboten und Strukturen 
dienlich sind. 
Gefördert werden bis zu 100 % der nachgewiesenen Kosten, max. 2.000,00 €. 

 
Die Anträge auf einen Zuschuss für „Förderung von Kooperationsmodellen“ müssen 
bis zum 15.07.2024 beim KSB vorliegen. Die Bearbeitung erfolgt nach dem Datum des 
Antragseingangs. 
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V. Freie Projekte zur Förderung von Ehrenamt und freiwilligem Engagement im 
Sport 

 

Mit 20.000,00 € sollen … 

a. Projekt-Teams-gefördert werden: Beinhaltet eine Förderung von Projekten und 
Initiativen i.H.v. 1000 Euro  

• Mindestens 2 Engagierte, die sich Zweck- oder Projektbezogen einer gemeinsa-
men Sache dienlich machen, z.B: Neugründung eines Eventteams, Team „Inklu-
sion“, Team „Schutzkonzeptentwicklung“, Team „Nachhaltigkeit“; einer Abtei-
lung/neuen Sparte; Pflegeteam Sportanlagen; Gestaltung einer besonderen Ver-
einsaktion, Gestaltung von außersportlichen Angeboten (z.B. Quizabend, Vereins-
chor) 

• Förderfähige Ausgaben: Sportmaterialien und -geräte, Teamausstattung (Beklei-
dung, Arbeitsmaterial), Öffentlichkeitsarbeit (Chronik), Verpflegungskosten, Hono-
rare, Fahrkosten, Veranstaltungskosten 

 

b. … die Teilhabe im Ehrenamt von Menschen mit Behinderung gefördert werden, 
mit dem Ziel der gleichberechtigten Teilhabe und Förderung von Inklusion im Ehren-
amt. Gefördert werden bis zu 100% der nachgewiesenen Kosten, max. 1000,00 €. 
 

c. …Projekte gefördert werden, die einen Beitrag für attraktive Rahmenbedingungen für 
Ehrenamt und freiwilliges Engagement leisten 
Gefördert werden bis zu 50% der nachgewiesenen Kosten, max. 2.000,00 €. 

 

Nicht gefördert werden: 

• unter a. bis c.: bauliche Maßnahmen 

• unter a. & c.:  Einrichtungsgegenstände und Bürogeräte/-material 

• unter a. & c.: Werkzeuge für die Landschaftspflege (z.B. Rasenmäher, Laubge-
bläse, etc.) 

• unter a. bis c.: Gebäudemieten 

 

Die Anträge auf einen Zuschuss für „zur Förderung von Ehrenamt und freiwilligem 
Engagement im Sport“ müssen bis zum 15.07.2024 beim KSB vorliegen. Die Bearbei-
tung erfolgt nach dem Datum des Antragseingangs. 

_____________________________ 

 

VI. Zuschüsse für den Erwerb und die Wartungs- und Instandhaltung von Defi-
brillatoren  

Mit 10.000,00 € soll der Erwerb sowie die Wartung und Instandhaltung von Defibrilla-
toren auf und in den Sportstätten der Sportvereine gefördert werden. 

VI.1. Erwerb von Defibrillatoren 

a. Es erfolgt eine zentrale Ausschreibung/Anschaffung über den KSB.  
b. Gefördert werden 50 % der Anschaffungskosten, max. 750,00 € 
c. Eine weitere Förderung durch die Stadt, Gemeinde, Samtgemeinde ist wünschens-

wert und führt nicht zu einer Reduzierung des Zuschusses. 
d. Die Schulung des hauptberuflichen und ehrenamtlichen Personals in Bezug auf den 

Einsatz von Defibrillatoren sowie in Erster Hilfe ist mit der Abgabe des abschließenden 
Verwendungsnachweises zu dokumentieren. 

VI.2. Instandhaltungskosten 

a. Gefördert werden 50 % der Wartungs- und Instandhaltungskosten, max. 250 € 

 

Die Anträge auf einen Zuschuss für den Erwerb eines Defibrillators bzw. für die War-
tungs- und Instandsetzungskosten müssen bis zum 15.07.2024 beim KSB vorliegen. 
Die Bearbeitung erfolgt nach dem Datum des Antragseingangs. 
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VII. Inklusion im und durch Sport  

Unser Ziel ist es, ein gemeinsames Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderun-
gen in den Sportvereinen voranzutreiben. Wir unterstützen die Vereine dabei Strukturen 
und Angebote zu schaffen, um eine aktive, gleichberechtigte und selbstbestimmte Teil-
habe am Sport- und Vereinsleben von Menschen mit Behinderung zu ermöglichen und 
die Akzeptanz von Menschen mit Behinderung als Teil der Gesellschaft zu stärken. 

 

Mit 40.000 € werden gefördert: 

a. Honorare für Betreuung, Assistenz und Begleitung von Menschen mit Behinde-
rung, die einer Teilnahme an einem Sportangebot dienlich sind. Es besteht die Mög-
lichkeit einer Förderung in Höhe von 10,00 € pro UE max. 500 €/ Sportgruppe der 
nachgewiesenen Kosten.  
Nicht förderfähig sind die allgemeinen ÜL- und Trainer-Honorare zur Durchfüh-
rung des Sportangebotes. 

 

b. Koordinierungsstellen und Projektleitungen für Inklusion  
Ehrenamtliche Strukturen können durch eine nebenberufliche Unterstützung gestärkt 
werden. Voraussetzungen sind: 

1. Beratung durch KSB unter Beteiligung von Vorstand und erweiter-
tem Vorstand. 

2. Erarbeitung einer Zielformulierung zur Förderung von Inklusion 
(Strukturen und Angebote). 

3. Maßnahmenplanung zur Zielerreichung. 
4. Evaluationsgespräch mit dem KSB. 

 
Der Verein erhält einen Zuschuss in Höhe von 80 % und max. 5.000 € der förderfähi-
gen Ausgaben für den Arbeitnehmeranteil (bis zu 538 € monatlich) und den AG-Anteil 
(Pauschalabgabe von ca. 30 %). 
 
Hinweise: Beginn der Tätigkeit muss spätestens am 31.12.2024 sein. Die Förderung 
gilt für maximal 12 Monate und ist begrenzt bis zum 31.06.2025. Eine Verlängerung 
um ein weiteres Förderjahr ist abhängig von der Zielerreichung. 
 
 

Die Anträge auf einen Zuschuss für „Inklusion im und durch Sport“ sollen bis zum 
15.07.2024 beim KSB vorliegen. Die Bearbeitung erfolgt nach dem Datum des Antrags-
eingangs. 

 


